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Bauabschnitt II

Bauabschnitt I

Stadt Schlitz, Stadtteil Hartershausen

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Fuldaer Straße"

Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728),
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057),
Hess. Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.06.2020
(GVBl. S. 378),
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14.12.2010 (GVBI. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 11 des
Gesetzes vom 04.09.2020 (GVBl. S. 573),
Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247).

Zeichenerklärung

Flur 1

Katasteramtliche Darstellung

Flurgrenze

Flurnummer

Flurstücksnummer

vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen

97

0 10 20 30 40 50 60 70 80 m

Nutzungsschablone

3

2

1

Baugebiet GFZ Z

1,2

1,2

1,2

II

II

14,0 m

10,0 m

Nr.

10,0 m

II

GRZ

0,6

0,6

0,6

GE

MI

GE

Bauweise

o

o

o

Bei Konkurrenz von GRZ und überbaubarer Grundstücksfläche gilt die engere Festsetzung.

OKGeb.

4 0,5 -II0,5 -

Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.

Plankarte 2

Plankarte 1

Satzung

Stadt Schlitz, Stadtteil Hartershausen
Bebauungsplan

Im Nordpark 1 - 35435 Wettenberg  |  t. +49 641 98441-22  |  f. +49 641 98441-155  |  info@fischer-plan.de  |  www.fischer-plan.de

Raumplanung  |  Stadtplanung  |  Umweltplanung

"Gewerbegebiet Fuldaer Straße"

Stand:

CAD:
Maßstab:
Projektnummer:

Projektleitung:
Beil
1 : 1.000

Wolf

162217

18.10.2017
07.02.2018
25.10.2019

15.09.2020

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)         M: 1: 25.000

Plankarte 1

Plankarte 2

14.12.2020

07.11.2017
12.04.2018

Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-
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Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde  ortsüblich

bekanntgemacht am  03.07.2017

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  10.02.2018

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  12.02.2018

bis einschließlich  16.03.2018

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  09.12.2020

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  17.12.2020

bis einschließlich  29.01.2021

Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3

BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht am  22.04.2021

Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3

BauGBerfolgte in der Zeit vom  26.04.2021

bis einschließlich  17.05.2021

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 5 HGO und
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO und § 37 Abs. 4 HWG erfolgte durch die

Stadtverordnetenversammlung am  ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten im Schlitzer Bote.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen

Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für  die

Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Schlitz, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft

getreten am:   ___.___.______

Schlitz, den ___.___.______

___________

Bürgermeister

1 Textliche Festsetzungen (BauGB / BauNVO)

1.1 Art der baulichen Nutzung

1.1.1 Gewerbegebiet

1.1.1.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und § 1 Abs. 6 BauNVO und § 8 Abs.2 und 3 BauNVO 
gilt für die Gewerbegebiete GE 1-2: Tankstellen und Vergnügungsstätten werden von der Zulässigkeit 
ausgeschlossen.

1.1.1.2 Gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO gilt für die Gewerbegebiete GE 1-2 und das 
Mischgebiet MI 3: Im Gewerbe- und Mischgebiet sind Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von 
Gewerbebetrieben, die sich ganz oder teilweise an Endverbraucher wenden, nicht zugelassen. 
Ausnahmsweise zulässig sind nur solche Einzelhandelsbetriebe, die im unmittelbaren räumlichen und 
betrieblichen Zusammenhang mit produzierenden Gewerbe- bzw. Industriebetrieben stehen und nicht 
mehr als insgesamt 200 m² Verkaufs- und Ausstellungsfläche haben.

1.1.1.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 Abs.6 BauNVO und § 8 Abs.3 BauNVO gilt für das 
Gewerbegebiet GE 1 und GE 2: Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind nicht zulässig.

1.2 Maß der baulichen Nutzung

1.2.1 Gilt für die Gewerbegebiete GE 1-2 und das Mischgebiet MI 3:

1.2.1.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 12, 14 und 23 Abs. 5 BauNVO: Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
Garagen und Nebenanlagen sowie Mauern, Betonwände, Stützmauern oder Gabione sind im Bereich der 
überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Ausnahme: In der Bauverbotszone 
sind bauliche Anlagen (Hochbauten) unzulässig.

1.2.1.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO zur Höhenentwicklung von Gebäuden: Die 
Oberkante Gebäude wird als Höchstmaß festgesetzt. Als Oberkante Gebäude gilt dabei sowohl der 
höchstgelegene Abschluss einer Außenwand als auch der entsprechende Schnittpunkt zwischen 
Außenwand und Dachhaut oder zwischen Dachhaut und Dachhaut zweier unterschiedlich oder gleich 
geneigter Dachflächen (First). Bei Staffelgeschossen gilt die Oberkante des Daches oder die Attika. Für 
die Gewerbegebiete GE 1-2 und das Mischgebiet MI 3 gilt: Den unteren Bezugspunkt bildet die Oberkante 
Erdgeschoss-Rohfußboden (OKEGRFB).

1.2.1.3 Die Zulässigkeit von Gewerbekaminen und über die Oberkante der Gebäude hinausreichender 
untergeordneter technischer Aufbauten zur Unterbringung von maschinentechnischen Anlagen für die 
Gebäude bleibt von der Höhenbegrenzung unberührt. Werbeanlagen dürfen die Oberkante der Gebäude 
nicht überschreiten.

1.3 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 9 Abs.1a BauGB

1.3.1 Gemäß § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB:

1.3.1.1 Gehwege, Stellplätze, Stellplatz- und Garagenzufahrten sind in wasserdurchlässiger Weise zu befestigen, 
also z.B. mit Schotterrasen, Kies, Rasengittersteinen oder weitfugigem Pflaster. Das auf diesen Flächen 
anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern. Bei Betriebs-, Lager- und Hofflächen sowie 
Anlieferungsbereichen ist aus Gründen der Betriebssicherheit eine wasserundurchlässige Befestigung 
zulässig.

1.3.2 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB:

1.3.2.1 Fläche im Norden - Entwicklungsziel naturnahe Grabenparzelle

Maßnahmen: Die vorhandene Grabenparzelle ist naturnah zu gestalten und zu pflegen. Die Uferbereiche 
der Grabenparzelle sind anschließend extensiv durch eine ein- bis zweischürige Mahd zu pflegen. 
Vorhandene Ufergehölze sind zu erhalten.

1.3.2.2 Fläche im Süden - Entwicklungsziel Extensivgrünland und naturnahe Grabenparzelle

Maßnahmen: Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ ist eine naturnahe 
Grünlandanlage durch Einsaat einer regionaltypischen Saatgutmischung oder durch eine 
Mahdgutübertragung von in der Umgebung vorhandenen artenreichen Grünlandbeständen vorzunehmen. 
Innerhalb der Fläche ist eine naturnahe Grabenparzelle anzulegen und zu pflegen. Das Grünland und die 
Uferbereiche der Grabenparzelle sind anschließend extensiv durch eine ein- bis zweischürige Mahd zu 
pflegen.

Pflegehinweise: Das Schnittgut ist abzutransportieren. Eine Düngung und der Einsatz von Pestiziden sind 
unzulässig.

1.3.2.3 Gemarkung Üllershausen, Flur 2, Flurstück 39 tlw. - Entwicklungsziel: Ersatzhabitat für Offenlandbrüter

Maßnahmen: Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Ersatzhabitat für Offenlandbrüter“ ist ein 
einjähriger Blühstreifen anzulegen. Die Anlage des Blühstreifens erfolgt im Frühjahr (s.u.) durch die 
Aussaat einer für die Feldlerche geeigneten Blühmischung (Göttinger Mischung) in dünner Aussaatstärke 
(0,5 g/m²) oder alternativ mit doppeltem Reihenabstand (ca. 20 cm). Jährlich ist eine Neueinsaat 
vorzunehmen.

Pflegehinweis: Die Vegetation auf der Fläche bleibt den Winter über stehen. Die Aussaat erfolgt (nach 
oberflächlicher Bodenbearbeitung) im Frühjahr vor Beginn der Brutperiode bis 31. März, je nach Witterung 
jedoch bis spätestens Mitte April. Düngung und der Einsatz von Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden 
sind auf der gesamten Fläche unzulässig.

1.3.2.4 Gemarkung Üllershausen, Flur 2, Flurstück 39 tlw. - Entwicklungsziel: Extensivgrünland

Maßnahmen: Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ ist eine naturnahe 
Grünlandanlage durch Einsaat einer regionaltypischen Saatgutmischung oder durch eine 
Mahdgutübertragung von in der Umgebung vorhandenen artenreichen Grünlandbeständen vorzunehmen.

Pflegehinweis: Das Grünland ist in den ersten beiden Jahren nach Anlage durch eine 3- bis 4-schürige 
Mahd auszuhagern. Das Schnittgut ist abzutransportieren. Ab dem dritten Jahr erfolgt eine extensive 
Pflege durch eine 1- bis 2-schürige Mahd ab dem 1. Juli oder eine angepasste Beweidung (z.B. mit 
Schafen). Düngung und der Einsatz von Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden sind auf der gesamten 
Fläche unzulässig.

1.3.2.5 Gemarkung Üllershausen, Flur 3, Flurstück 19/1 tlw. - Entwicklungsziel: Extensivgrünland

Maßnahmen: Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ ist das vorhandene Grünland 
durch eine 1- bis 2-schürige Mahd oder angepasste Beweidung (z.B. mit Schafen) extensiv zu pflegen. 
Auf der vorhandenen Ackerfläche ist eine naturnahe Grünlandanlage durch Einsaat einer 
regionaltypischen Saatgutmischung oder durch eine Mahdgutübertragung von in der Umgebung 
vorhandenen artenreichen Grünlandbeständen vorzunehmen.

Pflegehinweise: Das Grünland ist in den ersten beiden Jahren nach Anlage durch eine 3- bis 4-schürige 
Mahd auszuhagern. Das Schnittgut ist abzutransportieren. Ab dem dritten Jahr erfolgt eine extensive 
Pflege durch eine 1- bis 2-schürige Mahd ab dem 1. Juli oder eine angepasste Beweidung (z.B. mit 
Schafen). Düngung und der Einsatz von Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden sind auf der gesamten 
Fläche unzulässig.

1.3.3 Zuordnung von Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs.1a BauGB:

Dem Gewerbegebiet 1 werden 37,2 % der ausgewiesenen Kompensationsmaßnahmen zugeordnet.

Dem Gewerbegebiet 2 werden 30 % der ausgewiesenen Kompensationsmaßnahmen zugeordnet.

Dem Mischgebiet 3 werden 8,2 % der ausgewiesenen Kompensationsmaßnahmen zugeordnet.

Der Fläche für den Gemeinbedarf werden 5,6 % der ausgewiesenen Kompensationsmaßnahmen 
zugeordnet.

Der Erschließungsplanung (Straßenausbau) werden 19 % der ausgewiesenen 
Kompensationsmaßnahmen zugeordnet.

1.4 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB

1.4.1 Stellplätze mit mehr als 500qm befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine raumgliedernde und 
flächenüberdeckende Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen. Böschungen zwischen 
den Stellplatzflächen sind flächendeckend zu bepflanzen. Die Pflanzflächen sind gegen Überfahren zu 
sichern. Die Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der baulichen Anlagen 
vorzunehmen.

1.4.2 Je Planzeichen ist ein standortgerechter, einheimischer Laubbaum 2. Ordnung zu pflanzen und dauerhaft 
zu unterhalten.

1.4.3 Zum Erhalt festgesetzte Laub- und Obstbäume sind zu pflegen und abgängige Bäume sind zu ersetzen.

1.4.4 Innerhalb der Anpflanzungsfläche für Anpflanzungen von einheimischen Laubbäumen 2. Ordnung, sind je 
Baum zusätzlich 4 standortgerechte Sträucher und sonstige Bepflanzungen vorzunehmen. Siehe 
Artenauswahl.

1.5 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Bereich des Straßenkörpers

1.5.1 Gemäß § 9 Abs.1 Nr. 26 BauGB gilt für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Bereich des 
Straßenkörpers: Von der Straßenseite aus sind Böschungen als Abgrabungen oder Aufschüttungen auf 
dem Grundstück zu dulden, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind. Sie können 
von den Grundstückseigentümern durch die Errichtung von Stützmauern bis zu 1,0 m (Höchstmaß) 
abgewendet werden.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

(Satzung gemäß § 91 Abs. 1 und 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

2.1 Dachgestaltung

2.1.1 Gemäß § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 91 Abs.1 Nr.1 HBO gilt für die Dachform, Dachneigung, Dachfarbe:

2.1.1.1 Zulässig sind Flach-, Sattel- und Pultdächer (auch versetzte) mit einer Dachneigung von max. 30°. Die 
Festsetzung gilt nur für die Hauptdächer der Gebäude, bei Nebendächern sind Abweichungen zulässig. 
Zur Dacheindeckung sind Farbtöne in grau bis anthrazit und rote Farbtöne zu verwenden. Nicht zulässig 
sind spiegelnde oder reflektierende Dacheindeckungen. Solar- und Photovoltaikanlagen sind jedoch 
ausdrücklich zulässig. Staffelgeschosse sind zulässig.

2.2 Werbeanlagen

2.2.1 Gestaltung der Werbeanlagen gemäß § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 91 Abs.1 Nr.2 HBO in den 
Gewerbegebieten:

2.2.1.1 Werbeanlagen (z.B. Pylone) sind nur am Ort der Leistung zulässig. Sie dürfen die Traufhöhe der 
Gebäude, an denen sie angebracht sind, nicht überragen. Werbung auf den Dachflächen ist nicht zulässig. 
Bei Werbung auf freistehenden Schildern darf die einzelne Werbefläche eine Größe von 10m² und eine 
Gesamthöhe von 6m über dem natürlichen Gelände nicht überschreiten.

2.2.1.2 Folgende Werbeanlagen sind nicht zulässig:
- Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Materialien

- Werbung mit Blink- und Wechselbeleuchtung

- Werbung an sich verändernden oder bewegenden Konstruktionen

2.3 Einfriedungen

2.3.1 Gestaltung der Einfriedungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO: Einfriedungen sind 
bis zu einer Höhe von max. 2,00 m über Geländeoberkante zzgl. nach innen abgewinkelten Überständen 
sowie ein Mindestbodenabstand von 0,15 m zulässig.

2.3.2 Zaunanlagen sind zu mindestens 70% mit einheimischen standortgerechten Gehölzen und/oder 
Kletterpflanzen zu begrünen. Siehe Artenliste.

2.4 Grundstücksfreiflächen

2.4.1 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO:

2.4.1.1 100 % der Grundstücksfreiflächen (= nicht überbaubare Grundstücksfläche laut GRZ inklusive § 19 Abs. 4 
BauNVO) sind als Grünfläche anzulegen. Davon sind mindestens 30% mit heimischen Gehölzen zu 
bepflanzen. Siehe Artenliste.

3 Wasserrechtliche Festsetzung (BauGB i.V.m. Hess. Wassergesetz)

3.1 Verwendung von Niederschlagswasser gemäß § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 37 Abs.4 HWG:

3.1.1 Niederschlagswasser nicht begrünter Dachflächen ist zu sammeln und zu verwerten 
(Brauchwassernutzung), sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.

4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 Abs.6 BauGB

4.1 In dem ausgewiesenen Gebiet sind 20-kV- und 0,4-kV-Kabel und Fernmeldekabel der ovagNetz 
ausgewiesen.

4.2 Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschriften der
Stellplatzsatzung der Stadt Schlitz in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden Fassung ergänzt.

4.3 Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege,
Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 21
HDSchG).

4.4 Artenschutz: Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (1. März bis 30.
September) gemäß § 39 BNatSchG abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden,
sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle
Brutvorkommen zu kontrollieren. Außerhalb der Brut- und Setzzeit (01. März bis 30. September) sind
Baumhöhlen vor Beginn von Rodungsarbeiten von einem Fachgutachter auf überwinternde Arten zu
überprüfen.

4.5 Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sind für die funktionale Außenbeleuchtung
ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einer
Farbtemperatur von 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) bis maximal 4.000 Kelvin unter Verwendung
vollständig gekapselter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, zulässig.

4.6 Für den Planbereich (im Bereich der Ausgleichsfläche) sind Einträge von Altflächen (Altablagerungen und
Altstandorte) in der Altflächendatei (AFD) des Landes Hessen beim Hessischen Landesamt für
Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) vorhanden, siehe Begründung. Werden bei der
Durchführung von Erdarbeiten Bodenverunreinigungen, Altablagerungen oder sonstige
Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen kann, sind
umgehend die zuständigen Behörden zu informieren.

4.7 Bauliche Anlagen an Straßen sind gemäß § 23 HStrG in einer Entfernung von 20 m, gemessen am
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, zu errichten.

4.8 Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom.

4.9 Artenauswahl

Artenliste 1 (Bäume):

Acer campestre - Feldahorn Obstbäume:

Acer platanoides - Spitzahorn Malus domestica - Apfel

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Prunus avium - Kulturkirsche

Carpinus betulus - Hainbuche Prunus cerasus - Sauerkirsche

Fraxinus excelsior - Esche Prunus div. spec. - Kirsche, Pflaume

Prunus avium - Vogelkirsche Pyrus communis - Birne

Prunus padus - Traubenkirsche Pyrus pyraster - Wildbirne

Quercus petraea - Traubeneiche

Quercus robur - Stieleiche

Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere

Sorbus aucuparia - Eberesche

Tilia cordata - Winterlinde

Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Artenliste 2 (Sträucher):

Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne Malus sylvestris - Wildapfel

Buxus sempervirens - Buchsbaum Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Ribes div. spec. - Beerensträucher

Corylus avellana - Hasel Rosa canina - Hundsrose

Euonimus europaea - Pfaffenhütchen Salix caprea - Salweide

Frangula alnus - Faulbaum Salix purpurea - Purpurweide

Genista tinctoria - Färberginster Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Ligustrum vulgare - Liguster Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

Lonicera caerulea - Heckenkirsche

Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume):

Amelanchier div. spec. - Felsenbirne Lonicera caprifolium - Gartengeißblatt

Calluna vulgaris - Heidekraut Lonicera nigra - Heckenkirsche

Chaenomeles div. spec. - Zierquitte Lonicera periclymenum - Waldgeißblatt

Cornus florida - Blumenhartriegel Magnolia div. spec. - Magnolie

Cornus mas - Kornelkirsche Malus div. spec. - Zierapfel

Deutzia div. spec. - Deutzie Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin

Forsythia x intermedia - Forsythie Rosa div. spec. - Rosen

Hamamelis mollis - Zaubernuss Spiraea div. spec. - Spiere

Hydrangea macrophylla - Hortensie Weigela div. spec. - Weigelia

Artenliste 4 (Kletterpflanzen):

Aristolochia macrophylla - Pfeifenwinde Lonicera spec. - Heckenkirsche

Clematis vitalba - Wald-Rebe Parthenocissus tricusp. - Wilder Wein

Hedera helix - Efeu Polygonum aubertii - Knöterich

Hydrangea petiolaris - Kletter-Hortensie Wisteria sinensis - Blauregen

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz wird 
hingewiesen.
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